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c) die Aufstellung und Durchführung von Rekonstruk- 
tions-, Entwicklungs- und Perspektivplänen,

d) die Einführung und systematische Anwendung von 
Neuerermethoden im Ministerium und in den unter
stellten Betrieben und Institutionen,

e) die Aufstellung des Struktur- und Stellenplanes.

§7
Struktur und Arbeitsweise des Ministeriums

(1) Für die Struktur des Ministeriums gilt der Struktur
plan, der vom Ministerrat zu bestätigen ist.

(2) Die kadermäßige Besetzung, Arbeitsverteilung und 
Arbeitsweise des Ministeriums werden im Stellenplan, Ar
beitsverteilungsplan und in der Arbeitsordnung des Mini
steriums geregelt.

(3) Die Grundsätze für die Arbeitsweise der Mitarbeiter 
des Ministeriums ergeben sich aus der Verordnung vom 
10. März 1955 über die Pflichten und Rechte der Mitarbei
ter der staatlichen Verwaltungsorgane — Disziplinarord
nung — (GBl. I S. 217) sowie aus der Arbeitsordnung des 
Ministeriums.

(4) Das Ministerium für Schwermaschinenbau gliedert
sich in Produktionsbereiche,

Hauptverwaltungen,
Hauptabteilungen und 
Zentrale Abteilungen.

§ 8
Die Hauptverwaltungen des Ministeriums

(1) Die Hauptverwaltungen sind die Organe des Mini
steriums, denen die unmittelbare Leitung der ihnen unter
stellten Industriezweige obliegt.
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